
TI- .t 1~ oder Beilagen zu dem sfenograTJ11.1schen Protukollen deg Nationalrates 
XI. (jesetzgebungsperiode 

BUNDESMINISTERIUM FÜR FINANZEN 
PRÄSI [)I U M 

Zl.3950-Pr.2/68 A-1015 

An dj,e .', 

Kanzlei des Präsidenten 
des Nat'i6nalrates 

Parlamen't' 
y 'i . 'e .' n", 1;. 

Himmelpfortgasse 4 - 8 

Postfach 2 

Wien 

Mit Bezug auf die Anfrage"cler Abgeordneten Czette.l.und 
. - , .. ~". . .;~ 

Gemossenvom: 13.November..1968" . Nr~, 960/J,: betreffend, ~li~, 
':fiuanzbehördlich'enErhebun,gen über di~4UwendU+lgen .sles: Landes-

.' • - ,-, ,~~ .- .. t., " .' - ': . :-c, 

haup'trrfann-Stell ver:tretersa .. D.. und. ehern "ÖAAB-Lande sqpmannes 

von Niederösterredch, Vik~or~1ü:I.,~Iler" ,an die, ÖVP~n a,.er ,ge­
"rich-tlicli:festgestell teu Höhe von .5,030.700'S, beehre ich mich 
,m~t zut e'iclen: \, 

"1 ) Wann hat das Bundesministeriuni. i'Ü:t' l!'inanzen oder., eine andere 

.. c': ,]3~hörde;:derF~:p,~zy?rwaJ,t'll,D.g ,das Landesgericht i'ür Straf­
sachen Wien.9d.~.;,~i~e'~clGre Just:l.zbehöi-"de um'üb~e~mittlUllg 

. ". -. . . . -' ~ - . ". . .- , " . 

• e~ner Abs9h1:'~t;t desi:g,der,Strafsach~gegen Viktor Nüllner 
'. sen .. gef?-ll-pexltJrteiles, ersucht?'" ,. 

" !" t ~~.:. ; 

',:Das f'Ür'die. Besteuerung ,desVi~t6rr1üllner sen. ,z,v.ständige 

FinailzamtNödlirig ,hat berei t's am ,4 •. Juli1968<i,as.Landesge-
. . ~ , ~ .. '; .: .; .. 
rich't für Strafsachen Wien, Abt.6,um ehestmögl~che Über­

niittlung{3iH~r Abschrift de~ z1,1 ~r\fartenden UJ;teiles gebeten. 

11,2)Wtmn ist, die', Urteilsaus!ertigung bei der betreffenden 
, .•... ,.I' . - . : . 

. , Finanzbehörde . eingelangt? 11 

Vom ersuchten Gericht:vlurde dem-Finanzamt bis heute eine 

Urteilsausfertigtufgnicht über,mi ttel t (siehe auch Bean twor­

tungzurFräge "3).. ' 

"3) Wie rechtfertigen Sie, Herr Bundesminister, die Tatsache, 

daß -trotz Vorliegens der schriftlichen.Ausfertigung des 

über Viktor I-lüllner sen. gefällten Strafurteiles seit 12.Juli 
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1968 den zuständigen ]'inanzämternUrteilsabschriften erst am 

18 .. September 1968 übermittelt wl.u."'den?1I 

\iie berEd ts in Be&"1t-vvortv.ng zur Frage ··1 ) ausgeführt, \'furd.e vom 

zus"tändigen Fina:o.zamt eine Urteilsausfertigrmg am 40 (Juli 1968 

erbeten .. Die ttoerse:i.'lQ.Ull.g dieser Urteilsa.usfertigung vmrde am 

8.,August 1968 urgiert., l1i t Schreiben vom ~·12 .. Augu.st 1968 hat das 

Gericht mitgeteilt, daß vor rechtskräftiger Verfahrensbeendigllllg 

eine Urteilsausfertj_gung nicht übernättelt lferden kann (siehe 

beiliegende Ablichti.mg) .. Auf GrUJ."1d dieser Sachlag·e hat; sich 

die F:i.nanz~rer'tJ'altung bemUb.t., andervlei tig den Hortlaut des Ur­

teils zu erfahren .. Es ist nach mehrmaligenVerhalldlungen gelun­

gen~ eine Äusfertig1..m.g d0S Urteils kurzfx'istig zur Herstellui:tg 

einer Ph.otokopie ·Z'U erhaJ. ten? so daß seit 'i8" September 1968 

eine AblJ.chtung einer Ausfertigung des Urteils der Finanzver­

waltung zur Verfüg1.111,g steht~ Es muß nochmals betont 1verden, 

daß e:LneUrteilsabschrii.'t der Finanzve:r\val-tung :2i':Lp.e}lte nich.~, 
übermi ttelt '\I,i'u.rde .. 

"4) '\.JorDl 'bestanden die vom Bundesministerium .für Finanzen am 

2.Juli "1968 getroffenen KoordinieruIlgsmaßnahmen, insbeson­

dere T,Telchen Zv.;eck hatte?: sie im Hinblick darauf ~ daß sie 

zehn Tage vor dem damals bereits bekannten Zeitpunkt der 

UrteilsverkiL."1dung in der Strafsache gegen Yiktorl'Iüllner sen. 

unddernnachnoch vor Kenntnis des Inb:al tes ö.es Strafurteiles 

getroffen '-Jm." den ? Ii. 

Die Besprechung anl 20 Juli 1968 \1/LU'de o.r...ne Bedachtnahme auf 

den Zeitpunkt der UrteilsfälllUlg anberaumt. Dem Bundes­

ministerium für Finanzen lagen damals Berichte mehrerer 

Finanzämter über erste Maßnahmen vor, die diese .Ämter auf 

Grund von :2ressenachrichten über den Ablauf der gerichtlichen 

Hauptverhandl'lL'I1g gegen Viktor l'Iüllner sen. getroffen haben. 

Zweck der Besprechung war es, die \ieitere Vorga..'l1.gsweise der 

Behörden erster Instanz, vor allem im Hinblick auf die ndt~ 

wendige Fii.1-11un.gnahme mit dem Gericht, klarzulegen und unter 

anderem auch auszuschließen, daß doppelgeleisig Naßnahmen 

getroffen werden, insbesondere, daß eine Urteilsausfertigung 

von mehreren Stellen angefordert wird o 

. ".: 
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tr 5) Welche Koordinierungsmaßnah.men. hat das Bundesminj.sterium für 

]'iIJ.81J.~Jen nach denl 2 .. ~ful:L 1968} insbesondere nach der Fällung 

des Strafu.rteiles über Viktor I1i.illrler sen. am 12c J'uli 1968 
ergriffen? 11 

\fie bel"'eits in der Anfragenbeantirlortu.ng am 11 .. N'ovember 1968 

mitgeteil t wu.rde, o'bliegen nach den gesetzlichen Bestimmungen 

die Ermittlung eines Tatbestandes und die daraus auf steuer­

lichem und st;rai'rechtlichem Gebiet zu treffend.:::n Maßnahmen 

nicht dem BundeSI:linisterium für Finanzen, insbesondere nicht 

dem BUD.desminister für Finarlzen, sondern sind hiefür aus­

schließlich die nach dem Bundesgesetz vom 6.Juli 195L~, BGBl. 

Nr 0 1/+9 ~ über den Aufbau der Abgaben verwaltiung des Bundes in 

Verbind:u ... '1g mit den einschlägigen Bestimmungen der Bundesab­

gabenordnüL~g lLnd des Finrulzstrafgesetzes örtlich und sach­

lich zuständigen Fil1snzbehörden erster Instanz berufeno Dem 

Bundesministerium für Finanzen kommt lediglich ein Aufsichts­

recht zu, vlenn es der I\1einung ist, daß die zuständigen Finanz­

ämter ihre Pflichten vernachlässigen oder wenn allgemeine 

Organisa:bionsfragen· zu. klären sind" Nachdem im gegenstäncl·­

lichen Fall dU:r:'ch die Besprechung am 2 .. Juli 1968 für eine 

ausreichende Koordinierung Vorsorge get;roffen 't .. iu.rde, bestand 

keine Hotv-Tendigkei t zu weiteren. KooI'dinierungsmaßnahmene 

"6) vlelche Naßnahmen '\V'erden Sie, Herr Bundesminister, erg:reifen, 

um die anhängigen Erhebungen möglichst zu beschleunigen?!! 

Die Finrulzverwaltw~g ist um möglichste Beschleunigung des 

Verfahrens bemüht, doch muß betont '\>!erden, daß vor rechts­

kräftiger Beendigu.ng des Gerichtsverfa....1J.rens mit einem Ab­

schluß der Erhebungen nicht gerechnet w'erden kanrl, zumal die 

Steuerakten bei Gericht erliegeno 

1t7) Bis wann ist mj_t der Erstattung von Strafanzeigen durc.h die 

Finanzämter an die zuständige staatsanwaltschaft zu rechnen?1t 

Die notwendigen i'inanzstrafbehördl:i.chen 11aßnahmen sind wei t­

gehend vom Ergebnis der zu ~~t 6 erwruLnten Erhebungen ab-
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! 
Der Buridesminister: 

i 
/' 

/ 

I 
.f i 

/' 
/' 

v;egen. 

ob Cl' 
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